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Kennzeichnung 
Typ    EW max.     elek. Anschluss: 230V Klasse C 
(Lfd.- Nr. Zulassung  Z-55.6-238)   (max. Einwohner)  (Ablaufklasse) 
 
Nutzvolumen 
Vorklärung: _________ m3           Biologie: _________ m3           Nachklärung: _________ m3 
 
Übereinstimmungsnachweis (Neuanlagen) 
DN: mm Einbautiefe: mm Wassertiefe: mm  
Zulauf:  mm Ablauf: mm 
Die Wasserundurchlässigkeit an dem Beton wird gemäß DIN 4261-1016 beim Behälterhersteller 
geprüft und dokumentiert.  

Datum für die Prüfung des Bauproduktes Behälter:   

Datum für die Prüfung des Bauproduktes Rüstsatz:   

Übereinstimmungsnachweis (Nachrüstung) 
Behälter 1 

DN: mm Einbautiefe: mm Wassertiefe: mm  
Zulauf: mm Ablauf: mm 

Behälter 2 
DN: mm Einbautiefe: mm Wassertiefe: mm  
Zulauf: mm Ablauf: mm 

Behälter 3 
DN: mm Einbautiefe: mm Wassertiefe: mm  
Zulauf: mm Ablauf: mm 

Behälter 4 
DN: mm Einbautiefe: mm Wassertiefe: mm  
Zulauf: mm Ablauf: mm 

Behälter 5 
DN: mm Einbautiefe: mm Wassertiefe: mm  
Zulauf: mm Ablauf: mm 

 
Zur Kontrolle der Verwendungsfähigkeit gemäß Zulassung Z-55.6-238 ist das beiliegende Proto-
koll (Anlage 2 Protokoll zum Übereinstimmungsnachweis) auszufüllen. 



 

 

Funktionsbeschreibung 

Allgemeines 
Die vorliegende Abwasserbehandlungsanlage ist eine Festbettanlage mit schwimmendem Trägermaterial sowie einer einkammrigen Vorbe-
handlung. In eine Mehrkammergrube aus Stahlbeton, hergestellt nach DIN 4034, werden für die biologische Behandlung von häuslichen Ab-
wassern zusätzlich Teile werkstätig eingebaut oder nachgerüstet. 
Die Überwachung der Qualität der Betonteile wird durch regelmäßige Dichtheitsprüfungen an den jeweiligen Betonstücken vorgenommen. Wei-
terhin wird die Betongüte im Rahmen der Eigenüberwachung (externe Betonprüfstelle) vorgenommen. Außerdem erfolgt eine regelmäßige 
Überwachung durch den „Güteschutz Beton e. V“ oder eine gleichwertige Prüfstelle Alle Betonteile sind durch statischen Nachweis auf Tragfä-
higkeit und Auftriebssicherheit geprüft. Die Anlagen sind standardisiert und für folgende Einsatzvarianten vorgesehen.  
1. Im Werk vormontierte monolithische Behälter nach DIN 4034-2 
2. Werkseitige hergestellte Beton- bzw. Stahlbetonfertigteile gem. DIN 4034-2 
3. Nachrüstung in einer funktionstüchtigen Mehrkammergrube nach DIN 4261-1 Pkt. 6.1.2 
Anlagen, die nach Pkt. 2 und 3 gefertigt sind, müssen vor dem Einbau der technischen Ausrüstung auf Dichtigkeit gem. DIN 4261-2 Pkt. 4.2.4. 
geprüft werden. Vor einer Nachrüstung ist eine gründliche Inspektion der Bausubstanz vorzunehmen. Alle Schlitze und Öffnungen in den 
Trennwänden sind zu vermörteln. Die Überläufe in den Kammern sind in Höhe des Wasserspiegels anzubringen und mit Tauchwänden nach 
DIN 4261-1 Pkt. 6.2.3. zu versehen. Undichtigkeiten sind zu beseitigen und zu dokumentieren. Für eine ausreichende Be– und Entlüftung gem. 
DIN 4261-2 Pkt. 4.4. ist zu sorgen. 

Funktionsbeschreibung 

Vorbehandlung 
Die mechanische Reinigung erfolgt in der oder den 1. Kammer(n) der Mehrkammeranlage. Diese sind Absetzbecken und Schlammspeicher 
zugleich. Hier werden die ankommenden häuslichen Abwässer von Fest- und Schwimmstoffen getrennt, bevor sie in die biologische Stufe 
gelangen. 
 

Biologische Behandlung 
In der biologischen Stufe befindet sich ein Festbett aus Kunststoff ohne räumliche Fixierung, deren Reinigungsprinzip auf dem Bayvitec- 
Verfahren der Bayer AG (Korrespondenz Abwasser Jahrgang 34 1987) basiert und eine Schlammrückführung nach dem Belebtschlamm- 
Verfahren überflüssig macht. Danach bildet sich auf dem im Abwasser frei schwimmenden Festbett ein Biofilm, der das Abwasser reinigt. 
Voraussetzung ist eine gleichmäßige räumliche Verteilung von Schmutzstoffen, Festbett und Luftsauerstoff. Diese Homogenisierung erfolgt 
mit einem punktuellen Lufteintrag mittels Belüfter und einer Luftpumpe.  
Das zur Anwendung kommende Festbett ist schüttfähiges Material mit einer Oberflächenbelastung von <= 4g BSB5 /m2. Das Schüttvolumen 
sollte bei 10% Beckenvolumen liegen. Höhere Raumbelegungen sind nur in Absprache möglich. Damit das Festbett nicht ausgetragen wer-
den kann, befinden sich in der biologischen Stufe Rückhalter. Diese haben sich bereits beim Vorgänger- Verfahren sehr gut bewährt. Zum 
Schutz gegen die gefährlichen hydraulischen Stoßbelastungen bei Kleinkläranlagen wird der Zulauf in den Bioreaktor mit einer geschlitzten 
Kappe gedrosselt. Die Höhe der Rohrsohle des Überlaufes ist so festzulegen, dass ein selbstständiges Freispülen möglich ist.  
 

Nachklärung 
Am Boden der Nachklärung ist ein Kegelstumpf. Dieser kann formschlüssig aus Beton oder durch eine HTPE Kunststofftüte gebildet wer-
den. Der aus der Nachklärung ausgetragene Schlamm sammelt sich am Boden und wird mittels Luftheber oder Tauchpumpe in den 
Schlammspeicher gepumpt. 
 

Probenahme 
• Der externe Probeentnahmeschacht befindet sich zwischen Ablauf Nachklärung und Einleitstelle außerhalb der Kläranlage. Diese 

klassische Probeentnahme ist den anderen nachfolgenden Probenahmen vorzuziehen. 
• Probenahme mit einem in der Nachklärung integriertem Proben- Entnahmeschacht. 
• Probeentnahme hinter der Trennwand des Kläranlagenablaufs. Diese muss für eine uneingeschränkte Probenentnahme zugänglich 

sein. 
• Probeentnahme erfolgt aus der Nachklärung mit einem zusätzlichen Luftheber aus einer Tiefe von 300mm unter der Wasseroberflä-

che. 
 

Montage und Inbetriebnahme 

Betonbehälter 
Für den Einbau ist folgendes zu beachten: 
• Die Einbaustelle muss für Kontrollen, Wartung sowie einer ungehinderten Schlammentsorgung jederzeit frei zugänglich sein.  
• Die Lage der Versorgungsleitungen ist zu beachten; Schachtpläne der Versorger (Strom, Gas, Wasser Tel. usw.) müssen vorliegen.  
• Geltende Vorschriften wie Länderbauordnung, Berufsgenossenschaft, usw. sind zu beachten.  
• Beim Setzen der Gruben sind die entsprechenden Anschlagmitteln (Tragfähigkeit  in Güteklassen) zu verwenden. 
• Die Verkehrslast der Einbaustelle ist zu beachten. 
• Beim Setzen von Segmentgruben ist die Reihenfolge (Bodenteil, Zwischenring(e) und Zu- / Ablaufring) gemäß Skizze einzuhalten. 
• Fugen sind wasserdicht herzustellen. 
• Die Zu-, Über- sowie Abläufe sollen einen Innendurchmesser von min. 100mm habe. Zu- und- Ablaufrückhalter im Bioreaktor sind 

gemäß Skizze einzubauen. 
• Die Grube(n) sollte(n) über die höchste Stelle be- und entlüftet werden. 
• Bei Grundwasser ist eine Auftriebssicherung, bezogen auf den leeren Behälter vorzusehen. 
• Nach DIN ff. sowie EN 12566 ff. sind die Behälter rückstaufrei einzubauen und anzuschließen. 

 
Nachrüstung bestehender Mehrkammeranlagen (im weiteren MKA genannt) als Ergänzung zu den oben genannten Punkten: 
• MKA müssen der DIN 4261 ff. entsprechen. 
• Bei Abweichungen in der Anzahl der Behälter, den Behältermaßen oder Einwohnerzahlen von den Zulassungsunterlagen ist eine klär-

technische Berechnung den Antragsunterlagen beizufügen. 



 

• MKA müssen in einem baulich einwandfreien Zustand sein. 
•  Der Abstand zwischen Trennwandoberkante im Behälter und Wasseroberfläche muss min. 20cm betragen. 
• Vor dem Einbau sind alle Kammern zu entleeren und gründlich zu reinigen. 
• Getauchte Überläufe sind wasserdicht zu verschließen und durch Öffnungen an der Wasseroberfläche zu ersetzen (DN >=100mm). 

Tauchwände vor den Überläufen sind nach DIN 4261 ff. zu erstellen. 
• Alle Gruben und / oder Kammern müssen wasserdicht sein. 

 

Einbau des technischen Rüstsatzes in Neuanlagen und Nachrüstungen 
Luftleitung (LL) zwischen Luftpumpe (LP) und Belüfterteller (BT): 
• Es werden grundsätzlich nur abwasserbeständige Materialien eingesetzt. 
• Bei der Verlegung im Erdreich sind uv- beständige LL- Rohre mit einer Wandstärke von min. 2,3mm zu verwenden, die ohne Schutz-

rohr spannungsfrei verlegt werden. 
• Diese LL- Rohre werden ohne Knicke und Fittings außerhalb der Kläranlage verlegt. Bis ca. 10m Entfernung muss der Innendurch-

messer für die Abwasser- Belüftung min. 19,8mm betragen. Bei größeren Entfernungen sind min. 25mm als Innendurchmesser zu 
verwenden. 

• Die Beschränkung des Innendurchmessers bleibt bei optional verwendeten LL- Rohre für Luftheber unberührt. Diese können kleinere 
Querschnitte haben. 

• Der Eintritt der LL- Rohre in die Kläranlage erfolgt in der Regel über die Nachklärung und wird dann entlang der Trennwand verlegt, 
wobei die LL für den BT bis in den Bioreaktor weitergeführt wird. 

• Die Ein- und / oder Austrittsöffnungen sind wasserdicht zu verschließen. 
• Die Verbindung zwischen LL- Rohr und Belüfterteller bzw. Schlammheber werden mit flexibler LL- Schläuchen hergestellt. 

 
Bioreaktor: 
• Mindestens ein Belüfter als Teller oder Platte kommt zum Einsatz. Die Luftversorgung erfolgt über einen beweglichen LL- Schlauch, 

der an das starre LL- Rohr (PE Rohr) angeschlossen wird. 
• Der Rückhalter im Zulauf des Bioreaktors ist eine geschlitzte Kappe DN > 100mm und fungiert gleichzeitig als Zulaufdrossel. 
• Der Ablaufrückhalter ist ein senkrecht eingebautes und beidseitig geschlitztes Rohr. Dieses wird über einen 87° Winkel oder Bogen 

mit dem Überlauf in die Nachklärung formschlüssig verbunden. Der Ablaufrückhalter wird ebenfalls von der Wasser- Luftwalze freige-
spült. Nach der Montage der Rückhalter und der Platzierung des Belüfters wird das lose Trägermaterial in den Bioreaktor geschüttet. 
 

Nachklärung: 
Am Boden der Nachklärung befindet sich ein Kunststoff- Schlammtrichter mit einer Schräge von 60°. In N achrüstungen können auch 
Winkel < 60° verbaut werden. Diese Nachklärungen mü ssen dann das Volumen für die Aufenthaltsdauer mit einer klärtechnischen Be-
rechnung nachweisen. Die Schlammtrichter werden mit seitlichen Befestigungen in der Lage fixiert.  

 
Schlammrückführung: 
• Die Schlammrückführung erfolgt mit einem Luftheber. 
• Für die Schlammrückführung bei Anlagen aus mehreren Behältern ist die Rohrleitung (Erdeinbau) mit einem Freigefälle einzubauen. 

 
Elektrischen Bauteile: 
• Die zur Anwendung kommenden elektrischen Bauteile sind in ihrer elektrischen Schutzklasse für eine Außenaufstellung geeignet und 

sind auf einer Edelstahlkonsole vormontiert. Die Befestigung darf nur mit den dafür vorgesehenen korrosionsbeständigen Befesti-
gungselementen erfolgen. 

 

Kontrolle und Wartung 
Allgemeine Hinweise 
Voraussetzung für einen einwandfreien Betrieb der Anlage ist ein ausreichend freier Schlammspeicher in der Vorklärung, ein funktionsfähi-
ges Belüftersystem und eine gute Be- und Entlüftung. Eigenkontrolle, Schlammabfuhr sowie Wartung sind in der DIN 4261 und EN12566- 3 
im Einzelnen beschrieben. 
Der Betreiber der Kläranlage hat auf Zu- und Ablauf, Heber sowie Luftpumpen- Funktion, Blasenbild der Belüftung und termingerechte 
Schlammräumung zu achten. Vom Betreiber ist ein Betriebstagebuch zu führen, in dem folgende Eintragungen dokumentiert werden müs-
sen: 

 Ergebnis der Eigenkontrolle    Datum 

 Vorkommnisse     Datum 

 Wartungsbericht durch eine Fachfirma   Datum 

 Letzte Schlammabfuhr     Datum 

 Nächste Schlammabfuhr   Datum (voraussichtliches) 
 
Alle Anlagenteile, einschließlich aller Kontrollöffnungen müssen gut zugänglich sein. 

Betreiber Kontrolle und Wartung 

Tägliche Kontrolle  

 Ist die Anlage in Funktion? 

Monatliche Kontrolle 

 Kontrolle ob sich auf der Oberfläche der Nachklärung Schwimmschlamm gebildet hat. Dieser muss von der Nachklärung in die Vorklä-
rung umgeschöpft werden. 

 Kontrolle auf Schlammabtrieb im Ab- und Überlauf (gegeben falls beseitigen) 

 Allgemeine Reinigung der Anlage 

 Ablesen und dokumentieren der Betriebsstunden 

Inspektion und Kontrolle durch eine autorisierte Fachfirma 
Die Wartung dürfen nur Fachfirmen durchführen, die von uns autorisiert sind 



 

Kontrolle der Leistungsfähigkeit 

 Betriebstagebuch 

 Belüftersystem sowie Luftheber; Prüfen des Betriebsdruckes mittels Manometer! 

 Schlammspiegelmessung und visuelle Schlamm- und Wasseruntersuchung 

 Einstellung der Anlage nach den visuellen Ergebnissen in Abhängigkeit der Ergebnisse der letzten Wartungen 

 Anfertigung eines Wartungsprotokolls 

Kontrolle des baulichen Zustandes 

 Korrosion 

 Zugänglichkeit 

 Dichtheit der Anlage 
 

 
 

Visuelle Beurteilung 
Die Reinigungsleistung und die Betriebskosten hängen bei allen Kläranlagensystemen von der Fähigkeit der Wartungsfirma ab, anhand von 
visuellen Merkmalen des Schlammes und des Wassers die Anlage optimal einzustellen. Genau an diesem Punkt beginnen die Kosten einer 
Kläranlage und nicht am Preis einer Wartung. Folgende Arbeiten sind auszuführen: 

• Schlammspiegelmessungen in allen Kammern 
• Visuelle Beurteilung von Schlamm und Wasser anhand der Schlammkonsistenz als auch der Wasserbeschaffenheit der einzelnen Kam-

mern 
 
 
 

Reinigung von Baugruppen 
Durch schmutzige Belüfterteller und Luftpumpenfilter steigt der Druck im Belüftersystem und der Verschleiß nimmt stark zu. Aus diesem Grund 
sind diese Baugruppen bei jeder Wartung zu reinigen.  

Belüfterteller 
- Die Poren des Belüftertellers sind bei jeder Wartung äußerlich mit einer groben Handbürste gründlich zu reinigen. 
- Je nach der Luftdurchsatzleistung ist der Belüfterteller mindestens aller 3 Jahr auch von innen zu reinigen. 
 

Luftpumpe 
In der Luftpumpe befindet sich ein werkseitig eingebauter Luftfilter. Dieser ist bei jeder Wartung zu reinigen. Bei Außenaufstellung ist der Luftfil-
ter durch den Betreiber monatlich zu reinigen.  
 
Achtung!  
Der Druck im Belüftersystem (Luftpumpe, Luftleitung und Belüfterteller) ist mindestens 1x pro Jahr mittels Manometer zu messen und zu do-
kumentieren. Abweichungen sind zu beseitigen. 
 

Wartungsbericht erstellen 
Von der Wartungsfirma ist ein Bericht anzufertigen, aus dem der Zustand der Anlage nachvollziehbar dokumentiert wird. Dies ist vom Gesetz-
geber zwingend für alle Kläranlagenbetreiber vorgeschrieben. 
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Anlage 1 Betriebstagebuch für Betreiber 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Anschrift des Betreibers:  
 
 
Kalenderjahr    200_ 
 

 
 

 
 

 Datum U n t e r s c h r i f t  
 

Letzte Schlammabfuhr 
 

  

Nächste Schlammabfuhr 
 

  

 
 
Tag 

 
Monat 

Zählerstand 
Betriebsstundenzähler 

  
Bemerkung 
(z.B. Störung, Reparatur oder keine) 

 

Jan 

   

 

Feb 

   

 

März 

   

 

April 

   

 

Mai 

   

 

Juni 

   

 

Juli 

   

 

Aug 

   

 

Sep 

   

 

Okt 

   

 

Nov 

   

 

Dez 

   

 
  



 
 
 
Anschrift des Betreibers:  
 
 
Kalenderjahr    200_ 
 

 
 

 
 

 Datum U n t e r s c h r i f t  
 

Letzte Schlammabfuhr 
 

  

Nächste Schlammabfuhr 
 

  

 
 
Tag 

 
Monat 

Zählerstand 
Betriebsstundenzähler 

  
Bemerkung 
(z.B. Störung, Reparatur oder keine) 

 

Jan 

   

 

Feb 

   

 

März 

   

 

April 

   

 

Mai 

   

 

Juni 

   

 

Juli 

   

 

Aug 

   

 

Sep 

   

 

Okt 

   

 

Nov 

   

 

Dez 
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Anlage 2 Protokoll zur Übereinstimmungserklärung 
 
 

Protokoll zum Übereinstimmungsnachweis 
zum Airline Wirbelbett- Verfahren; Z-55.3-238 mit Übergangsregelung gültig bis 08.Sep.2013 
►Die mit einem <X> markierten Felder des Ü- Nachweises sind bei der Bestellung ausgefüllt mitzuschicken. 

Angaben zum Eigentümer/in der Kläranlage 
X Name des Betreibers 

 

X Str.- Haus- Nr. 

 

Tel. 

 

Mobil 

 

X PLZ / Ort 

 

Fax 

 

E- Mail 

 

Standort der Kläranlage wenn diese vom Wohnort des Eigentümers abweicht 

X Str. Haus- Nr. 

 

PLZ / Ort 

 

Angaben zur Fachfirma 
X Firmen- Name 

 

X Str.- Haus- Nr. 

 

Tel. 

 

Mobil 

 

X PLZ / Ort 

 

Fax 

 

E- Mail 

 

Hiermit wird bestätigen, dass die Kläranlage mit den nachfolgenden technischen 
Angaben die Übereinstimmungs- VO erfüllte.  
X [  ] Nachrüstung einer vorhandene Kläranlage X [  ]  Neubau einer Kläranlage 

Hersteller : Kleinkläranlagen Leer; Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG 
Zulassungs- Nr. : Z-55.3-238 Reinigungsklasse C X lfd. Typen- Nr.: (z.B.1-01.0) 
X Anzahl der Grube/n bzw. Behälter :     Stück X Einwohner max.:    Stück 

Elektrischer Anschlußwert: Netzeingangsspannung: 230 V Leistung:   (min. 30W bis max.- 250W) 

 Abmessung :  

X Durchmesser :   m2 X Wassertiefe :   m X Nutzvolumen :   m³ 
X Vorklärung  m³ X Biologie  m³ X Nachklärung   m³ 
Bei abweichenden Angaben zur Zulassung ist eine klärtechnische Berechnung dem Übereinstimmungsnachweis beizufügen. 

Prüfung d. Wasserdichtheit nach DIN 1610 (Wasserverlust <=0,1Liter/ m2 Innenfläche der Außenwände) 

wenn notwendig wird das dazugehörige Protokoll dem Ü- Nachweis als Anlage beigefügt 
 
 Prüfung bestanden [  ] Prüfung nicht bestanden [  ] 

____________________________  __________________________________ 
           Ort, Datum        Unterschrift u. Stempel der Fachfirma 
 

Anlagen.- Nr.  

 



 

 

Anlage 3 Konformalitätserklärung 
 

C E - K o n f o r m i t ä t s e r k l ä r u n g  E i n b a u e r k l ä r u n g  
 
Der Hersteller:  

Kleinkläranlagen Leer  
Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG 

Heisfelder Str. 111a 
26789 Leer 

 
 

 erklärt hiermit, dass das Bauprodukt Airline+, für Kleinkläranlagen nach EN DIN 12566-3 für eine 
Abschlussgröße bis 53 EGW den Bestimmungen den nachfolgenden Richtlinien entspricht:  

 

2006/95/EG „Richtlinie des Rates betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in-
nerhalb bestimmter Spannungsgrenzen“ 

98/37/EG „Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten für Maschinen“ 

89/106/EWG „Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechts-und Verwaltungsvorschriften 
der Mitgliedsstaaten über Bauprodukte“ 

2006/95/EG „Richtlinie des Rates betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in-
nerhalb bestimmter Spannungsgrenzen“ 

 
Nachstehende harmonisierte Normen wurden angewendet:  

EN 12566-3 Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW Teil 3: Vorgefertigte und/oder vor Ort mon-
tierte Anlagen zur Behandlung von häuslichem Schmutzwasser  

EN 60204-1 Elektrische Ausrüstung von Maschinen, Teil1: Allgemeine Anforderungen 

EN 12100-1 und -2 Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze 

EN 1050 Sicherheit von Maschinen - Leitsätze zur Risikobeurteilung 

EN 983 Sicherheit von Maschinen - Sicherheitstechnische Anforderungen an fluidtech-
nische Anlagen und deren Bauteile - Pneumatik 

Der Kläranlage vom Typ Arline+ kann nur in Kombination mit Behältern verwendet werden, die den 
Spezifikationen entsprechen, welche in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-55.3-238 ge-
nannt sind. 

Der Behälterhersteller und/ oder Lieferant hat seinerseits die Verwendbarkeit gemäß der Bauproduk-
tenrichtlinie für Kleinkläranlagen sicherzustellen. 

Der Nachweis der Brauchbarkeit des Bauproduktes erfolgte durch Prüfung gemäß den nachfolgenden 
Vorgaben der Norm: 

DIN EN 12566-3 Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW Teil 3: Vorgefertigte und/oder vor Ort mon-
tierte Anlagen zur Behandlung von häuslichem Schmutzwasser  

 
  



 

Die Eignungsprüfung erfolgte durch nachfolgend genanntes und EU- zugelassenes Prüfinstitut: 

 
PIA- Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH 
(PIA GmbH) 
Hergenrather Weg 30 
D-52074 Aachen 
Notified Body Nr. NB 1739 
 

Die Gültigkeit dieser EG-Konformitätserklärung erlischt, wenn das Produkt, Baugruppen oder Teilberei-
che ohne Zustimmung verändert werden bzw. Behältern verwendet werden, die nach den oben genann-
ten Bestimmungen nicht verwendet werden dürfen. 

 
 

  Leer  15. September 2011 
 
 

 

. Wolfram Block . 

K l e i n k l ä r a n l a g e n  L e e r  
Vertr iebsgesel lschaf t  mbH & Co. KG 
 
 

  



 

 
Anhang 1: 

 
CE- Kennzeichnung
(Neuanlagen) 

. 

 

Block Abwasser GmbH
Heisfelder Str. 111a
D- 26789 Leer 

DIN EN 12566
Vorgefertigte Kläranlage zur Behandlung
von häuslichem Abwasser
Referenz- Nr. 
Material 
 (mit Übergangsregelung bis 09/2013)

Wirksamkeit der Behandlung

Wirkungsgrad der Reinigungsleistung 
(bei einer geprüften organischen Tage
schmutzfracht)

BSB5  = 0,15 mg/d)

Reinigungskapazität 

- Nominale organische 
(BSB5) 

- Nominaler Tageszufluss (QN)

Wasserdichtheit:
(Prüfung mit Wasser)

Standfestigkeit:
(Prüfung in der Prüfgrube)

Dauerhaftigkeit:

    
 

  

Kennzeichnung  

 

 

 

Block Abwasser GmbH 
Heisfelder Str. 111a 

 

DIN EN 12566-3 
Vorgefertigte Kläranlage zur Behandlung 
von häuslichem Abwasser 

 Airline+ PIA Prüf- Nr. 2007-16 
Beton 

(mit Übergangsregelung bis 09/2013) 

Wirksamkeit der Behandlung 

Wirkungsgrad der Reinigungsleistung  
einer geprüften organischen Tages-

schmutzfracht) 
BSB5  = 0,15 mg/d) 

CSB 
BSB5 
SS 

Reinigungskapazität (Bemessung) 

Nominale organische Tagesschmutzfracht 

Nominaler Tageszufluss (QN) 

0,25 kg/ d 
 
0,60 m3/ d 

Wasserdichtheit: 
mit Wasser) bestanden 

Standfestigkeit: 
(Prüfung in der Prüfgrube) bestanden 

Dauerhaftigkeit: bestanden 

       

 

 . 



 

Anhang 2: 
 
 
 
 
 
 
 

Einbauerklärung 
(Nachrüstung bestehender Gruben nach DIN 4261
 

 
Block Abwasser GmbH 
Heisfelder Str. 111a 
D- 26789 Leer 

DIN EN 12566-3 
Nachrüstung von bestehenden 
von häuslichem Abwasser 
Referenz- Nr. Airline+ 
 

Typ: Airline+ 

hyd. Tageszulauf 

Material 

Wasserdichtheit 

Reinigungsleistung 

(Nominalphase) 

 SS 

Stromverbrauch 

Dokumentations- 

beauftrager 

 
  

(Nachrüstung bestehender Gruben nach DIN 4261-1) 

 

 Kläranlage zur Behandlung 

 PIA Prüf- Nr. 2007-16 

Z- 55.3-238 

0,60 m3/d 

Beton (mit Übergangsregelung bis 09/2013) 

bestanden 

CSB 89,0% 

BSB5 96,5 % 

97,0 % 

1,0 kWh/d 

Wolfram Block 

 



 

Anlage 4 Garantievereinbarung     10 Jahre Garantie auf die gesamte Technik 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zwischen 

 
Name des Betreibers:  
 Vorname des Betreibers:  
 
Straße Haus- Nr.:  
  
PLZ:  Ort: Ort- Teil:  
 
Tel. Nr.  Fax. Nr. 
  
 
und der Firma    
 
wird für die  A i r l i n e -  K o m p a k t k l ä r a n l a g e  
B a u a r t zu l a s s u n g  N r .  Z  5 5 - 6 . 2 3 8 /  Z  5 5 - 3 - 7 9  
  Typ  EW  E 
 
eine Garantie über 10  Jahre mit den nachfolgenden Bedingungen vereinbart. 
 
Standort  der Anlage (falls nicht mit der Anschrift des Betreibers identisch): 
 
Straße Haus- Nr.:  
 
PLZ:  Ort: Ort- Teil:  
 
 
Wasserrechtliche Erlaubnis vom:    Nummer der wasserrechtl. Erlaubnis:  
  Landkreis:  Tel. Fax.  
  Sachbearbeiter:    Tel. Fax.  
 
Abwasserzweckverband:   

 

§1 Einleitung 

Mit dem Erwerb einer Airline- Kompaktkläranlage haben sie die richtige Entscheidung für eine 

robuste, e i n f a c h e  und w i r t s c h a f t l i c h e  biologische Kläranlage 
getroffen. Für die Herstellung unserer Rüstsätze verwenden wir nur Materialien und Werkstoffe die 
einen langjährigen Verwendungseinsatz sicherstellen. Alle Rüstsätze durchlaufen eine Funktion- 
und Endkontrolle. Die Airline- Kompaktkläranlage ist die Weiterentwicklung der Haas- Tank- Kläran-
lage mit der Bauartzulassung PA-I 3837 aus dem Jahre 1990. Das Neue an dieser Anlage ist die 
Kombination von dem Belebtschlamm- Verfahren und der Festbett- Technik mit dem Ergebnis, dass 
die Biologie der Anlage sich selbstständig auf Unterlast als auch auf Überlast einstellt. Durch diese 
Kombination ist eine aufwendige Steuerung und Regelung mit zusätzlichen Pumpen und Schwim-
merschaltern nicht erforderlich. 



 

Damit wir den Betreibern unserer Kläranlagen ein h o h e s  Maß an Betriebs- S i c h e r h e i t  bieten 
können, unterliegt die Herstellung der Rüstsätze als auch die Auswahl der Lieferanten sehr 
s t r e n g e n  Q u a l i t ä t s k r i t e r i e n .  

§2 Gewährleistung (gemäß § 434 BGB) 

Als Hersteller des technischen Rüstsatzes zur Airline- Kompaktkläranlage haften wir gemäß der ge-
setzlichen Bestimmungen für eine mängelfreie Sache, wobei Ansprüche nach 2 Jahren verjähren. 
Des Weiteren gelten unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Diese liegen vor und sind be-
kannt. Die Gewährleistung wird nur für die Bauartzulassung Nr. Z-55.6-238 gewährt. Diese muss 
Bestandteil der wasserrechtlichen Erlaubnis sein. Etwaige Ansprüche beziehen sich nicht auf die 
Reinigungsleitung gemäß wasserrechtlicher Erlaubnis, da mit der einjährigen Anlagenprüfung im 
Rahmen der Bauartzulassung durch das DIBt seine Eignung nachgewiesen wurde. Die Gewährleis-
tung beginnt mit dem Tag der Lieferung. 
 

§3 Garantieleistung 

Mit der Gewährung von 10 Jahren Garantie vom Zeitpunkt der Lieferung 

f ü r  d e n  k o m p l e t t e n  t e c h n i s c h e n  R ü s t s a t z 1 

entfällt die gesetzliche Gewährleistungspflicht nach §2. 
 
Folgende Teile und Baugruppen sind Bestandteil des Rüstsatzes: 

1. Schaltschrank 

2. Luftpumpe Typ SECHO- Kompressor 

3. Kombination Heber inkl. Beruhigungsrohr für Abzug Überschussschlamm.  

4. Belüfterteller ohne Schlauch 

5. Festbett 

6. Rückhalter für Festbett 

 

Die vorstehende Garantie wird unter folgender Bedingung gewährt: 

7. Die Garantiebestimmungen gelten nur für die Bauartzulassung Nr. Z-55.6-238. Diese 
muss Bestandteil der wasserrechtlichen Erlaubnis sein. Eine Kopie ist an die Firma Klein-
kläranlagen Leer Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG zu übersenden. 

8. Die Anwendung des technischen Rüstsatzes erfolgt ausschließlich nach den in der Zulas-
sung genannten Kriterien 

9. Der technische Rüstsatz muss von der Firma Kleinkläranlagen Leer Vertriebsgesellschaft 
mbH & Co. KG hergestellt und über deren Vertriebspartner ausgeliefert sein.  

10. Die Anlagentechnik muss durch eine von der Firma Kleinkläranlagen Leer Vertriebsge-
sellschaft mbH & Co. KG autorisierte Fachfirma eingebaut werden. 

11. Die Inbetriebnahme der Anlage wird innerhalb einer Woche angezeigt. 

12. Die elektrischen Anschlussarbeiten erfolgen gemäß VDE durch eine autorisierte Elektro-
fachkraft. 

13. Die Montage erfolgt ohne Schäden und fachgerecht. 

14. Es ist ein Wartungsvertrag über die gesamte Garantiezeit mit Wartungsfachfirmen abzu-
schließen, die von der Firma Kleinkläranlagen Leer Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG 

                                                                            
Nicht zur Garantie gehören der oder die Behälter und die Bau- sowie Montageleistungen. Hier gelten die Vereinbarungen 
der Lieferanten und Dienstleister. 



 

für diese Arbeiten autorisiert sind. Die Qualifizierung Fachkraft zur Wartung von Kleinklä-
ranlagen sowie eine zusätzliche Zertifizierung durch die DWA ist nicht ausreichend. Es 
gelten ausschließlich die Richtlinien der Firma Kleinkläranlagen Leer Vertriebsgesellschaft 
mbH & Co. KG 

15. Eine 10- jährige Garantie auf die Luftpumpe vom Typ SECHO- Kompressor erlischt, wenn 
die Wartungsintervalle der Luftpumpe nicht eingehalten werden. Abweichende Festlegun-
gen sind schriftlich zu vereinbaren. Für das Auswechseln der Verschleißteile wird nur ein 
fester Pauschalbetrag seitens des Betreibers fällig. Wahlweise kann der Betreiber die 
Luftpumpe 6 Jahre und länger ohne Membranwechsel betreiben und diese dann zu einem 
reduzierten Preis der Pumpe zuzüglich der anfallenden Versandkosten im Rahmen der 
Wartung tauschen. 

16. Mindestens einmal pro Jahr ist eine fachgerechte Wartung durchzuführen und mit einem 
Wartungsprotokoll zu dokumentieren. Dieses ist der Firma Kleinkläranlagen Leer Ver-
triebsgesellschaft mbH & Co. KG auf Verlangen auszuhändigen. 

17. Die laut Betriebstagebuch erforderlichen Betreiberkontrollen werden regelmäßig durchge-
führt und dokumentiert. 

18. Mit dem Lieferdatum beginnt die Garantie 

19. Die Garantieerklärung zur oben genannten Zulassung muss der Firma Kleinkläranlagen 
Leer Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG innerhalb von 4 Monaten nach Einbau vorlie-
gen. 

§4 Schlussbemerkung 

Von der 10- jährigen Garantie für den technischen Rüstsatz sind Schäden durch unsachgemäßen 
und unüblichen Gebrauch oder Anwendung ausgeschlossen. 
Die Übereinkunft zur gewährten Garantiezeit bedarf der Schriftform. Mündliche Absprachen sind 
nicht rechtskräftig. 
 
 
 
 
 
 
Leer, den 15. September 2011 
 
 
 
 
 
 
        
 Unterschrift der Bertreibers der Kläranlage  Kleinkläranlagen Leer 
   Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG   
 
 
 
Anlage: 

1. Wasserrechtliche Erlaubnis (Kopie) 
2. Inbetriebnahme- Protokoll (befindet sich im Betriebstagebuch) 
3. Wartungsvertrag (Kopie) 
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Anlage 6 Zulassung Z-55.6-238 (www.airline-concept.de) 
 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Anlage 7 Auszug an Stoffen, die nicht in die Kläranlage dürfen 
 
 
 

 
 

Betriebshinweise zu wassergefährdenden Stoffen 

Grundsätzlich sind einer biologischen Kläranlage nur Stoffe zuzuführen, welche in ihrer Charakteristik 
ohne hemmende Stoffe versehen sind und damit biologisch abbaubar sind. 
 
Prozessproblematischen Substanzen sind dem häuslichen Abwasser fernzuhalten. Dazu gehören: 

• Biozide wie Insektizide 
• Desinfektionsmittel 
• toxisch wirkende oder biologisch nicht verträgliche oder abbaubare Stoffe 

 
 

Feste oder flüssige Stoffe, die nicht 
in die Kläranlage gelangen dürfen Auswirkung 

Slipeinlage 
 
Feuchttücher; feuchtes Toilettenpapier 

Führen zu Verstopfungen 
nicht zersetzbare Plastikfolien ver-
schandeln Gewässer 

Speisereste 
Schlachtabfälle 

Führen zu Verstopfungen, 
locken Ratten an,  
verschlechtern die Ablaufwerte 

Tapetenkleister Führt zu Verstopfungen 

Textilien (z.B. Nylonstrümpfe, 
Putzlappen, Taschentücher 

Verstopfen Rohrleitungen, 
können ein Pumpwerk lahm legen 

Windeln Verstopfen die Rohre 
- Verdünner Pflanzenschutzmittel 
Pinselreiniger Medikamente 
WC-Steine Toilettenreiniger 
Schädlingsbe- Speiseöl 
kämpfungsmittel 
Putzmittel Rohrreiniger 
außer solche, die chlorfrei sind (umwelt-
verträglich) 

- Vergiftet das Abwasser 
- töten die Biologie der Anlage 
- zerfressen Rohrleitungen und Dich-
tungen 

Vogelsand, Katzenstreu 
Zementwasser 

Führt zu Ablagerungen 
und Rohrverstopfungen 

 
 
 
 


